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(//î /eus/ü /z w jî<£.sÀawe
für .sc/HUe/zerz\sc/ze />i7JeWe /Cü/ivZ/er.

Dem 21. GescZiä/ZsberZcZü dieser Kasse/ür das JaZir J934, der von u/iser7« Se-

fcretariaf jedem SeAiioasprasidenî zugesü;ZZf tcurcZe, entnehmen wir foZgerades :

« Es wird nicht überraschen, wenn wir feststellen, dass auch im abgelaufenen
Jahr die Kasse ungewöhnlich stark in Anspruch genommen worden ist. Unter der
Ungunst der Zeit leidet der Künstler ganz besonders und in erster Linie. Wer
seine Ausgaben beschränken muss, wird vor allem dort ansetzen, wo es sich um
Entbehrliches handelt, darauf verzichten, Kunstwerke zu erwerben, oder, was zur
Zeit in bedenklichem Masse der Fall ist, dem Mrage&ot ZraZZigster importierter Massen-

ware, die .sich aZs Kurast ausgibt, unterliegen. Dazu kommt, dass der Künstler als

Angehöriger eines freien Berufes nicht unter dem Schutz der sozialen Fürsorge-
einrichtungen für Erwerbslose steht. Die Folge davon ist leicht abzusehen. Be-
Stellungen bleiben aus. Die Ausstellungen werden beschickt, sie vermitteln aber nur
spärlich Ankäufe. Wären nicht die Ankäufe und Bestellungen von öffentlicher
Hand, so gestaltete sich die Lage noch schlimmer. AucZi ausgewiesene tre/fZiche
KürastZer, die Zceiraere IVeberaberu/ Ziabera, sondern auf das Ergebnis iZirer AürastZeriscZiera

Tätigkeit angewiesen sind, geraten in Bedrängnis.
« Für Unterstützungen und Krankengelder hat die Kasse im Berichtsjahre

Fr. 19,203.90 aufgewendet, nahezu gleichviel wie im Vorjahre (Fr. 19,208.50). Die
Unterstützungen im Betrag von Fr. 14,750.70 verteilten sich auf 37 Künstler
der Kantone Appenzell, Basel, Baselland, Bern, Genf, Luzern, Schaffhausen, So-

lothurn, Tessin, Uri, Waadt, Zürich und zwei im Ausland Wohnende. Krankengeld
im Betrag von Fr. 4453.20 wurde von 15 Künstlern der Kantone Aargau, Basel,
Bern, St. Gallen, Schaffhausen, Tessin, Waadt, Zürich und einem im Ausland
Wohnenden in Anspruch genommen.

« Geschenke hat die Kasse erhalten von :

Herrn V. Reist, Paris Fr. 33.—
einem ungenannt bleiben wollenden Gönner » 1000.—
dem Komitee Maskenball der Zürcher Künstler » 1200.—
Frau Emma Rütschi, Sisikon » 300.—
der A.-G. für Erstellung von Arbeiterwohnungen, Zürich » 250.—
Herrn Knöll, Basel » 40.—
Herrn J. H. Howald, Bern » 60.—
Herren H. Goessler & Co., Zürich » 20.—
Herrn J. Eichenberger, Wengen » 50.—
Baudirektion des Kantons Zürich » 100.—

Fr. 3053.—

« Wir danken den Schenkgebern für ihre Zuwendungen aufs herzlichste. Mögen
sie aus ihren Erfahrungen und aus unsern Berichten die Ueberzeugung gewinnen,
dass wir es uns zur Pflicht machen, ihre Gaben in ihrem Sinne zu verwenden, und
dass ihre Hilfe manche Not hat lindern helfen. PUir emp/eZiZera unser JPerfc arageZe-



116 ARTE SVIZZERA

gereîZicZi dere Freundere und Görereerre tZer /Purest ured der JCiiresder ; ZZire idiZ/e ist
ausserordentZicZr riertroZZ. In den zwanzig Jahren ihres Bestandes hat die Kasse
Fr. 169,014.— als GescZien/ce erhalten. Sie Zia&ere den grösstere TeiZ der in dieser
Zeit ausgericZiteten l/retersfützuragere im Betrog rore Fr. 184,596.Z0 Z>estreiten. ZieZ/ere.

« Der Ueberschuss der Einnahmen über die Ausgaben beläuft sich auf
Fr. 2245.65.

« Die Unkosten für die Verwaltung belaufen sich auf Fr. 871.15. Davon fallen
Fr. 396.80 auf den Druck des Jahresberichtes, Fr. 182.30 auf Depotgebühren für
die Verwahrung unserer Effekten. Die gesamten Unkosten betragen 3,9 % der

gesamten Jahreseinnahmen.
« Das gesamte Vermögen ist in der Bilanz eingestellt mit Fr. 223,895.—, sein

Wert zu den Kursen auf Ende des Jahres stellt sich auf rund Fr. 260,000.—. Seiree

Ziresere im Betrag von Fr. 9481.— ZtaZ>ere zjres freinaZïe die idäZ/fe der im BericZitsjaZtre
getragenere Au/ieeredreregere /ür Ureterstiitzoregere rend KrareZte/igeZder trägere ZteZ/ere.

Ohne diese ZinseneinreaZwie Ziättere die ./aZiresausga/jere die JaZireseirereaZireiere am
Fr. 7235.35 refeerstiegere. DarreacZt Zässf sicZi die Bederetwreg der ores /riiZierere
,/aZïrere stammenden MitteZ ermessen.

« If ir emp/eZiZere unsere Kasse auch »eiterZiire der Fürsorge iZirer MitgZieder und
iZtrer Gönner ».

Zürich, den 19. Februar 1935.

Jm iVamere des Vorstandes
der Freterstüfzuregs/rasse /ür scZtreeizeriscZte öiZderede ZCürestZer :

Der Präsideret : G. Schaertlin.
Der AZctuar : E. Lüthy.

« Einzahlungen sind an das Postcheckkonto Zürich VIII 4597 der Unter-
stützungskasse zu leisten ».

Wir möchten noch auf folgenden Passus aus dem Bericht über die General-
Versammlung der Unterstützungskasse hinweisen :

« Herr Röthlisberger gibt dem von der Generalversammlung und dem Vorstand
geteilten Bedauern Ausdruck, dass in Bern und St. Gallen örtliche Kassen einge-
richtet worden sind und bestehen, deren Sonderaktionen die Gefahr der Zersplitter-
ung mit sich bringen und die Einheit der Gesellschaft schweizerischer Maler, Bild-
hauer und Architekten zu beeinträchtigen drohen. Es ist durchaus willkommen zu
heissen, dass die Sektionen dieser Gesellschaft und andere KünstlerOrganisationen
durch besondere Veranstaltungen ihren Mitgliedern Ankäufe und Bestellungen zu
vermitteln suchen und für sie werben. Dagegen sollten Barbeträge, die erhältlich
gemacht werden, auch im Interesse einheitlicher Verwaltung und Verwendung, reicZü

Z>ei eireer eirezeZreere SeZctiore Z>ZeiZ>ere, sondern AZZen zugute Zcommere, die ire iVot geraten.
Unsere Kasse macht es sich anderseits zur Pflicht, aZZe GesucZisfeZZer, gZeicZndeZ ueZcZier

SeZitiore sie angehören, gZeicZi zu ZfeZiaredeZre, im Sirene der SoZidarität der durch ihre
Organisation verbundenen Künstler. Als Beispiel in diesem Sinne weisen wir auf die
ZürcZier KürestZer hin, die uns in den letzten Jahren als Ertrag der von ihnen durch-
geführten Veranstaltungen reamZia/te Zuuereduregere gemacZit Zia&ere. Möge das Bei-
spiel Nachahmung finden und möge es gelingen, die Kräfte zusammenzufassen und
die auseinander gehenden Bestrebungen zur Einheit zurückzuführen ».
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Nach Prüfung der Rechnung haben die Revisoren folgenden Antrag gestellt :

« Wir beantragen, die Generalversammlung möge
1. unter bester Verdankung der hingebenden Arbeit des Rechnungsstellers die

Rechnungen abnehmen und auch
2. dem gesamte?i Porstand seine nnentge/tZic/t geleistete, umsichtige Gesc/iä/ts/ührung

unserer f/nterstüfzungs/tasse angelegentlich verdanken.

« Wir empfehlen wiederum allen, denen es daran liegt, dass ausgewiesenen
Künstlern geholfen wird, das Werk der Unterstützungskasse durch Zuwendungen
zu fördern, und heben hervor, dass die Kunstler unter der allgemeinen Krise in einem
so hohem Afasse leiden, dass JPil/e unerlässlich ist ».

Dem Antrag unter Ziffer 2 und den darauf folgenden Worten möchten wir uns
ganz besonders anschliessen.

Unterstrichene Worte sind von uns hervorgehoben worden.
Das Reglement der U. K. haben wir in unserer Nr. 1. Juni 1934, veröffentlicht.

Die Redaktion.

£/n />DDf/e.sgGr/c7i /.seo /.st/i g/J
ü/)er Jen i3er.s/er Knn^/AreJi/.

In der IVational-Zeitung Nr. 102 vom 1. März 1935 lesen wir :

In den Voranschlag des Kantons Baselstadt wird alljährlich ein Kredit für
Kunstzwecke aufgenommen, dessen Verwendung der Regierungsrat in einem Re-
glement von 1919, abgeändert 1923, 1925 und 1933, näher geordnet hat. Danach
wählt der Regierungsrat eine beratende zwölfgliedrige Kommission, für deren Be-
Stellung von verschiedenen Behörden Vorschläge zu machen sind ; vier Mitglieder
der Kommission müssen ausübende baselstädtische Künstler sein, und für deren
Wahl hat die Sektion Basel der Gesellschaft schweizerischer Maler, Bildhauer und
Architekten Vorschläge zu machen. Diese Kommission bildet bei Wettbewerben die

Jury, die vom Erziehungsdepartement auf ihren Antrag ergänzt werden kann.
Im Mai 1933 traten 11 Mitglieder wegen Meinungsverschiedenheiten in Fragen

des künstlerischen Schaffens aus der GSMBA aus, um sich zu einem besondern
Verein, der Künsilerverelrtiguag 1933, zusammenzuschliessen ; dieser neuen Vereini-
gung traten noch drei weitere baselstädtische Künstler bei, die der GSMBA nicht
angehört hatten. Durch Eingabe vom 6. Februar 1934 wandte sich die « Künstler-
Vereinigung 1933 » an den Regierungsrat mit dem Gesuche, es sei ihr für die Be-
tellung der Kunstkreditkommission ein Vertretungsrecht in dem Sinne einzuräu-
men, dass eines ihrer Mitglieder von ihr als ordentliches Kommissionsmitglied und
ein weiteres als Ersatzmann bezeichnet werden könne. Zur Begründung dieses
Gesuches führte sie aus : Wenn den Künstlern bei der Verwendung des staatlichen
Kunstkredites ein Mitspracherecht eingeräumt werde, so solle die Vertretung der
Künstlerschaft nicht ausschliesslich einer bestimmten Organisation entnommen
werden ; denn die GSMBA umfasse nur einen Teil der Basler Künstler und die
Gesuchstellerin müsse es aus künstlerischen und persönlichen Gründen ablehnen, die
Interessen ihrer Mitglieder den Vertretern der GSMBA anzuvertrauen.
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